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Antrag des Regierungsrates vom 1. Dezember 2021

5776
Beschluss des Kantonsrates
zum Postulat KR-Nr. 255/2017 betreffend 
Beeinflussbarkeit des Staatshaushalts
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht und Antrag des Regierungsrates vom
1. Dezember 2021,

beschliesst:

I. Das Postulat KR-Nr. 255/2017 betreffend Beeinflussbarkeit des
Staatshaushalts wird als erledigt abgeschrieben.

II. Mitteilung an den Regierungsrat.

Der Kantonsrat hat dem Regierungsrat am 22. Februar 2021 folgen-
des von der Finanzkommission am 25. September 2017 eingereichte
Postulat zur Berichterstattung und Antragstellung überwiesen:

Der Regierungsrat wird gebeten, die Beeinflussbarkeit des Staats-
haushalts in den einzelnen Leistungsgruppen unter Hinweis auf die rele-
vanten Gesetzesbestimmungen anhand folgender Kriterien darzustellen
oder zu schätzen:
a) Durch Bundesrecht zwingend vorgegebener Aufwand und/oder Er-

trag
b) Durch kantonale Gesetze oder interkantonale Vereinbarungen

vorgegebener Aufwand und/oder Ertrag
c) Durch kantonale Verordnungen oder Regierungsratsbeschlüsse vor-

gegebener Aufwand und/oder Ertrag
d) Freie Positionen

Dies soll anhand des Budgetjahres 2019 dargestellt werden (KEF
2019–2022). Das Anliegen verfolgt die Zielsetzung, dem Kantonsrat
eine Übersicht über den bestehenden finanziellen Handlungsspiel-
raum zur Verfügung zu stellen.

KR-Nr. 255/2017
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Bericht des Regierungsrates:

Rechtliche und zeitliche Beeinflussbarkeit

Der Gesetzgebungsprozess auf Bundesebene ist zeitintensiv und kann
von der Initialisierung bis zur Inkraftsetzung über zehn Jahre dauern.
Er liegt in der Kompetenz der Bundesversammlung. Aufgrund dieser
langen Zeitspanne und der begrenzten direkten Beeinflussbarkeit durch
den Kanton ist der Aufwand und Ertrag gemäss Bst. a des Postulats (durch
Bundesrecht zwingend vorgegeben) nur langfristig beeinflussbar.

Auch auf Kantonsebene können zwischen dem Impuls für ein neues
Gesetz und der Inkraftsetzung mehrere Jahre vergehen. Deshalb sind
der Aufwand und Ertrag gemäss Bst. b des Postulats (durch kantonale
Gesetze oder interkantonale Vereinbarungen vorgegeben) nur mittel-
fristig beeinflussbar.

In Bereichen, in denen der Regierungsrat gesetzlich ermächtigt ist,
Verordnungen zu erlassen, kann der Aufwand und Ertrag gemäss Bst. c
des Postulats (durch kantonale Verordnungen oder Regierungsrats-
beschlüsse vorgegeben) kurzfristig beeinflusst werden. Im Fall von Re-
gierungsratsbeschlüssen ist zu bedenken, dass eine entsprechende Rechts-
grundlage vorhanden sein muss. 

Vorgehensweise

Es wurde eine Umfrage bei allen Einheiten der konsolidierten Rech-
nung gemäss § 54 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung
vom 9. Januar 2006 (LS 611) durchgeführt. Darunter fallen die Direk-
tionen und die Staatskanzlei, Behörden und Rechtspflege (Konsolidie-
rungskreis 2) sowie die zu konsolidierenden Organisationen (Konsoli-
dierungskreis 3). In der Umfrage wurden der Aufwand und Ertrag einer
jeden Aufgabe einer Leistungsgruppe den vier vorgegebenen Katego-
rien zugeteilt sowie zu jeder Position die dazugehörenden gesetzlichen
Grundlagen erhoben. In Abweichung zum Postulat diente das Budget
2021 mit den Leistungsgruppen und ihren Aufgaben gemäss Konsolidier-
tem Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2021–2024 als Datengrund-
lage.
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Ergebnisse der Umfrage 

Die Leistungsgruppen haben 2021 insgesamt einen Aufwand von
20 927 Mio. Franken budgetiert (ohne Bereinigung der internen Verrech-
nungen). Rund 55% (11 516 Mio. Franken) des Aufwands sind durch
kantonale Gesetze oder interkantonale Vereinbarungen vorgegebenen
(Kategorie b). 6% (1218 Mio. Franken) des Aufwands können mittels
kantonaler Verordnungen und Beschlüssen des Regierungsrates gesteu-
ert werden. 39% oder 8180 Mio. Franken des Aufwands sind durch Bun-
desrecht vorgegeben (Kategorie a). Der Restbetrag ist der Kategorie d
«freie Positionen» zugewiesen.

2021 haben die Leistungsgruppen insgesamt einen Ertrag von
20 402 Mio. Franken budgetiert. Davon sind 19% (3825 Mio. Franken)
durch Bundesrecht vorgegeben (Kategorie a). Etwa ein Viertel des durch
Bundesrecht vorgegebenen Ertrags ist auf die direkte Bundessteuer
zurückzuführen. Rund 73% (14 834 Mio. Franken) sind durch Anpas-
sungen von kantonalen Gesetzen oder interkantonalen Vereinbarun-
gen beeinflussbar. Wiederum ein grosser Anteil dieses Ertrags (rund
6300 Mio. Franken) entfällt dabei auf Staatssteuern, namentlich die Ein-
kommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen, die Gewinn-
und Kapitalsteuer von juristischen Personen und Quellensteuern. Ein
geringer Anteil des Ertrags (6%, 1105 Mio. Franken) ist durch Verord-
nungen und Regierungsratsbeschlüsse vorgegeben. 3% (639 Mio. Fran-
ken) wurden in der Kategorie d «freie Positionen» gemeldet. Der grösste
Teil des Ertrags in dieser Kategorie stammt aus dem Zürcher Verkehrs-
verbund.

Im Folgenden sind die Ergebnisse der einzelnen Leistungsgruppen
in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Es werden ganze Zahlen
ausgewiesen. Dies führt dazu, dass die Summe bei den einzelnen Leis-
tungsgruppen nicht immer 100% ergibt.
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Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass der Kanton Zürich über
seine eigene Gesetzgebung den Grossteil seines Budgets steuern kann.
Auf der Aufwandseite kann der Kanton Zürich 61% direkt beeinflus-
sen und auf der Ertragsseite 81%. Wesentliche Weichenstellungen für
die Entwicklung des Finanzhaushalts erfolgen über die Entscheide des
Kantonsrates zu den beantragten gesetzlichen Grundlagen und darauf
beruhende Ausgabenbeschlüsse sowie in einem geringeren Mass durch
Änderungen von Bundesgesetzen. Generell können die Finanzen nicht
unabhängig von Aufgaben und Leistungen sowie der damit verknüpften
Leistungsmenge und -intensität betrachtet werden. 

Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren, da die
Zuordnung vielfach nicht eindeutig ist. Beispielsweise werden die Aus-
gaben der Leistungsgruppe Nr. 8750 für die Liegenschaften im Verwal-
tungsvermögen vollständig der Immobilienverordnung zugeordnet, ob-
wohl diese Liegenschaften Aufgaben dienen, die auf anderen Rechts-
grundlagen, vornehmlich Gesetzen, beruhen (Justizvollzug, Schulen usw.).

Gestützt auf diesen Bericht beantragt der Regierungsrat dem Kan-
tonsrat, das Postulat KR-Nr. 255/2017 als erledigt abzuschreiben.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:
Jacqueline Fehr Kathrin Arioli


